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24. Versammlungs- und Vereinsrecht, Sammlungsrecht 

24.1 Bundesrepublik Deutschland 

24.1.1 Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz) 160 
Vom 24.07.1953 (BGBl. I S. 684), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.11.1978 

(BGBl. I S. 1789), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.2008 (BGBl. I S. 2366) 

Abschnitt III   Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge 

§ 14   [Anmeldungspflicht] 

(1) Wer die Absicht hat, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug zu 
veranstalten, hat dies spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe der zuständigen Behörde unter 
Angabe des Gegenstandes der Versammlung oder des Aufzuges anzumelden. 

(2) In der Anmeldung ist anzugeben, welche Person für die Leitung der Versammlung oder des 
Aufzuges verantwortlich sein soll. 

 

§ 15   [Verbot von Versammlungen im Freien, Auflagen, Auflösung] 

(1) Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten oder von bestimmten 
Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren 
Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des 
Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. 

(2) Eine Versammlung oder ein Aufzug kann insbesondere verboten oder von bestimmten Auflagen 
abhängig gemacht werden, wenn 

die Versammlung oder der Aufzug an einem Ort stattfindet, der als Gedenkstätte von historisch 
herausragender, überregionaler Bedeutung an die Opfer der menschenunwürdigen Behandlung unter 
der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft erinnert, und 

nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung konkret feststellbaren Umständen zu besorgen ist, dass 
durch die Versammlung oder den Aufzug die Würde der Opfer beeinträchtigt wird. 

Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin ist ein Ort nach Satz 1 Nr. 1. Seine 
Abgrenzung ergibt sich aus der Anlage zu diesem Gesetz. Andere Orte nach Satz 1 Nr. 1 und deren 
Abgrenzung werden durch Landesgesetz bestimmt.  

(3) Sie kann eine Versammlung oder einen Aufzug auflösen, wenn sie nicht angemeldet sind, wenn 
von den Angaben der Anmeldung abgewichen oder den Auflagen zuwidergehandelt wird oder wenn 
die Voraussetzungen zu einem Verbot nach Absatz 1 oder 2 gegeben sind. 

                                                           

 

160 Infolge der Föderalismusreform I liegt die Kompetenz zum Erlass von Versammlungsgesetzen nun bei den 
Ländern. Solange die Länder von dieser Kompetenz keinen Gebrauch machen gilt das Versammlungsgesetz des 
Bundes fort, Art. 125a GG; bislang gibt es kein Land, das seiner neuen Kompetenz Gebrauch gemacht (Stand: 
Juni 2010). 
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(4) Eine verbotene Veranstaltung ist aufzulösen. 

§ 16   [Bannkreise] 

(1) Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge sind innerhalb des befriedeten 
Bannkreises der Gesetzgebungsorgane der Länder verboten. Ebenso ist es verboten, zu öffentlichen 
Versammlungen unter freiem Himmel oder Aufzügen nach Satz 1 aufzufordern. 

(2) Die befriedeten Bannkreise für die Gesetzgebungsorgane der Länder werden durch Landesgesetze 
bestimmt. 

(3) Das Weitere regeln die Bannmeilengesetze der Länder. 

§ 17   [Ausnahme für religiöse Feiern usw., Volksfeste] 

Die §§ 14 bis 16 gelten nicht für Gottesdienste unter freiem Himmel, kirchliche Prozessionen, 
Bittgänge und Wallfahrten, gewöhnliche Leichenbegängnisse, Züge von Hochzeitsgesellschaften und 
hergebrachte Volksfeste. 

24.1.2 2.  Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz) 
Vom 05.08.1964 (BGBl. I S. 593), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2007 

(BGBl. I S. 3198)  

§ 14   Ausländervereine 

(1) Vereine, deren Mitglieder oder Leiter sämtlich oder überwiegend Ausländer sind 
(Ausländervereine), können über die in Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes genannten Gründe hinaus 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 verboten werden. Vereine, deren Mitglieder oder Leiter 
sämtlich oder überwiegend ausländische Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union sind, gelten nicht als Ausländervereine. (...) 

 (2) Ausländervereine können verboten werden, soweit ihr Zweck oder ihre Tätigkeit 

(...) 

4. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politischer, religiöser oder sonstiger Belange 
unterstützt, befürwortet oder hervorrufen soll oder 

(...) 

24.2 Rheinland-Pfalz 

Sammlungsgesetz für Rheinland-Pfalz (SammlG) 
Vom 05.03.1970 (GVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.10.2009 

(GVBGl. S. 358) 

§ 8 Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen  

(1) Kinder unter 14 Jahren dürfen zum Sammeln nicht herangezogen werden. Dies gilt nicht für 
Sammlungen nach § 12 Abs. 1 Nr. 2. 

(2) Jugendliche vom vollendeten 14. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dürfen nur bei 
Straßensammlungen und nur bis zum Eintritt der Dunkelheit eingesetzt werden; die Erlaubnisbehörde 
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oder die für die Überwachung nicht erlaubnisbedürftiger Sammlungen zuständige Behörde kann im 
Einzelfall, bei Haussammlungen jedoch nur bis zum Eintritt der Dunkelheit, Ausnahmen zulassen, 
wenn eine Gefährdung der Jugendlichen nicht zu befürchten ist und jeweils zwei Jugendliche 
zusammen eingesetzt werden. 

§ 11 Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder in den Fällen der Nummern 2 bis 8 auch fahrlässig 

(...) 

8. ein Kind oder einen Jugendlichen entgegen § 8 zu einer Sammlung heranzieht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

(...) 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die Erlaubnisbehörde, in den Fällen des § 9 die für die Überwachung nicht erlaubnisbedürftiger 
Sammlungen zuständige Behörde. 

§ 12 Sammlungen der Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften  

(1) Dieses Gesetz findet mit Ausnahme des § 8 und des § 11 Abs. 1 Nr. 8, Abs. 2 und 4 keine 
Anwendung auf Sammlungen, die von Kirchen, Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, 

1. auf ihnen gehörenden oder von ihnen genutzten Grundstücken, 

2. in Kirchen oder sonstigen, dem Gottesdienst oder der Pflege der Weltanschauung dienenden 
Räumen, 

3. in örtlichem Zusammenhang mit kirchlichen, anderen religiösen oder der Pflege der 
Weltanschauung dienenden Veranstaltungen oder 

4. in Form von Haussammlungen bei ihren Angehörigen 

durchgeführt werden. 

(2) Das Gesetz ist mit Ausnahme des § 8 und des § 11 Abs. 1 Nr. 8, Abs. 2 und 4 ferner nicht 
anzuwenden auf Sammlungen, die von Orden und religiösen Kongregationen nach ihren kirchlich 
genehmigten Regeln zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes durchgeführt werden. 

24.3 Saarland 

Saarländisches Sammlungsgesetz(SaarlSammlG) 
Vom 03.06.1968 (Amtsbl. S. 506), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2007 

(Amtsbl. S. 2393) 

§ 8 Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 

(1) Kinder unter 14 Jahren dürfen zum Sammeln nicht herangezogen werden. Dies gilt nicht für 
Sammlungen nach § 12 Abs. 1 Buchstabe a.  
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(2) Jugendliche vom 14. bis 18. Lebensjahr dürfen nicht zu Haussammlungen herangezogen werden. 
Bei Straßensammlungen dürfen sie nur bis zum Eintritt der Dunkelheit eingesetzt werden.  

(3) Für Kinder vom vollendeten 12. Lebensjahr an und für Jugendliche kann die Erlaubnisbehörde in 
besonders begründeten Einzelfallen Ausnahmen zulassen, wenn eine Gefährdung der Kinder oder 
Jugendlichen nicht zu befürchten ist.  

§ 10 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

(...) 

8. ein Kind oder einen Jugendlichen entgegen § 8 zu einer Sammlung heranzieht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.  

(3) Sammlungserträge, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 bezieht, können 
eingezogen werden; sie sind unter Berücksichtigung des mutmaßlichen Willens der Spender einem 
von der Erlaubnisbehörde bzw. der nach § 11 Abs. 2 zuständigen Behörde bestimmten Zweck 
zuzuführen. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.  

§ 12 Sammlungen der Kirchen, Religionsgemeinschaften und weltanschaulichen 
Gemeinschaften 

Dieses Gesetz findet mit Ausnahme der §§ 8 und 10 keine Anwendung auf  

1. Sammlungen der Kirchen, Religionsgemeinschaften und weltanschaulichen Gemeinschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und deren Einrichtungen und Vereinigungen  

a) in ihren Kirchen und sonstigen dem Gottesdienst oder der Pflege ihrer Weltanschauung dienenden 
Räumen, 

b) in Form von Haussammlungen bei ihren Angehörigen, 

c) auf Kirchenvorplätzen und sonstigen von den Kirchen, Religionsgemeinschaften und 
weltanschaulichen Gemeinschaften genutzten Grundstücken, 

d) in örtlichem Zusammenhang mit kirchlichen, religiösen oder der Weltanschauung dienenden 
Veranstaltungen, 

2. Sammlungen der Ordensgemeinschaften und religiösen Kongregationen, die nach ihren kirchlichen 
genehmigten Regeln zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts durchgeführt werden. 

24.4 Thüringen 

Thüringer Sammlungsgesetz (ThürSammlG) 
Vom 08.06.1995 (GVBl. S. 197), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2009 

(GVBl. S. 592) 

§ 8 Mitwirkung von Minderjährigen 

(1) Kinder unter 14 Jahren dürfen zum Sammeln nicht herangezogen werden.  
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(2) Jugendliche vom vollendeten 14. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dürfen nur bei 
Straßensammlungen und nur bis zum Eintritt der Dunkelheit eingesetzt werden.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die nichterlaubnisbedürftigen Sammlungen nach § 1 Abs. 3.  

(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 kann die Erlaubnisbehörde in begründeten Einzelfällen und 
wenn die Gefährdung der Jugendlichen nicht zu befürchten ist, zulassen, daß diese jeweils mindestens 
zu zweit  

1. auch nach Eintritt der Dunkelheit bei Straßensammlungen oder 

2. auch bei Haussammlungen, jedoch nur bis zum Eintritt der Dunkelheit, 

eingesetzt werden. 

§ 9 Überwachung nichterlaubnisbedürfiger Sammlungen 

(1) Wer Sammlungen von Geld- oder Sachspenden oder geldwerten Leistungen durch Spendenbriefe, 
durch öffentliche Aufrufe, durch Aufstellen von Sammelbehältern oder in der Form der persönlichen 
Mitgliederwerbung veranstaltet oder veranstalten will, hat der zuständigen Behörde auf Verlangen die 
Auskünfte zu geben und die Unterlagen vorzulegen, die diese zur Überwachung der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Sammlung und zur Prüfung der zweckentsprechenden, einwandfreien Verwendung 
des Sammlungsertrags nach pflichtgemäßem Ermessen für nötig hält. (...) 

§ 10   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

(...) 

9. einen Minderjährigen entgegen § 8 zu einer Sammlung heranzieht, 

(...) 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.  

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) ist die Erlaubnisbehörde (§ 12).  

§ 13 Sammlungen der Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften 

Das Gesetz ist nicht auf Sammlungen anzuwenden, die von Kirchen, Religionsgesellschaften und 
weltanschaulichen Gemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und ihren 
Gliederungen  

1. auf ihnen gehörenden Grundstücken, in Kirchen oder sonstigen dem Gottesdienst oder der Pflege 
der Weltanschauung dienenden Räumen, 

2. in örtlichem Zusammenhang mit kirchlichen, anderen religiösen oder der Pflege der 
Weltanschauung dienenden Veranstaltungen oder 

3. in Form von Haussammlungen und Sammlungen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 bei ihren Angehörigen 

durchgeführt werden; unberührt hiervon bleibt in den Fällen der Nummern 2 und 3 die Anwendbarkeit 
des § 8 sowie des § 10 Abs. 1 Nr. 9, Abs. 2 und 3. 


